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14. SOZIALVERANTWORTLICHE WOHNUNGSPOLITIK
frühzeitig vor und verhindern diese im Rah-
men der kommunalen Möglichkeiten.

 » Zur Förderung des sozialen Miteinanders und 
zur Integration unterschiedlicher Kulturen 
und Nationen wollen wir neben einem ausge-
wogenen Verhältnis der Bewohnerschaft bei 
Wohnquartieren auch die Chance für ein in-
terkulturelles Miteinander und ein wachsen-
des Engagement innerhalb heterogener Sied-
lungsstrukturen verfolgen.

 » Bei der Siedlungs-, Gewerbe- und Freiflächen-
entwicklung wie auch bei Neubaumaßnah-
men achten wir aktiv auf eine qualitätsvolle 
Gestaltung der Lebens-, Wohn- und Arbeits-
welten. Insbesondere achten wir darauf, dass 
gewachsene Stadtviertel ihren Charakter be-
halten, die Mobilität stadtverträglich gestaltet 
wird und die Identität der Stadt Landsberg am 
Lech als oberbayerische Große Kreisstadt er-
halten bleibt.

Sozialer Wohnungsbau

Wir betrachten die Versorgung mit Wohnraum 
als kontinuierliche kommunale Aufgabe, auch 
um gesellschaftlichen Polarisierungsprozessen 
zu begegnen und ein angemessenes Angebot für 
gleichwertige Wohnverhältnisse zu schaffen.

Wir wollen gleichwertige Wohn- und Lebensver-
hältnisse für die Bevölkerung Landsbergs schaf-
fen.

Da Landsberg auch künftig aufgrund der ho-
hen Lebensqualität ein gefragter Wohnstandort 
bleiben wird, wird die Bevölkerung weiterwach-
sen. Bei der Bevölkerungsentwicklung orien-
tieren uns an den moderaten Prognosewerten 
der Fachgutachten (Gutachten PLANWERK bis 
2033). Dafür stellen wir ausreichenden, bezahl-
baren Wohnraum für alle Bevölkerungsgruppen 
und Einkommensschichten zur Verfügung.

 » Wir achten auf hohe Lebensqualität in Wohn-
quartieren und schaffen attraktive Wohnum-
felder. Dabei werden neben einer Multifunk-
tionalität von Baugebieten und Gebäuden 
insbesondere künftige Wohnformen für Jung 
und Alt berücksichtigt.

 » Wir stellen die nötige Infrastruktur wie aus-
reichende Kinderbetreuung, Wohnversorgung 
bei Krankheit und Alter und eine architekto-
nisch ansprechende und barrierefreie Gestal-
tung frühzeitig bereit. Dabei wollen wir auch 
die Auswirkungen von Digitalisierung sowie 
den Einsatz neuer Technologien einstellen.

 » Wir beugen der Gefahr von Obdachlosigkeit 

Um die bestehende Lücke zwischen Angebot 
und Nachfrage nach preiswertem Wohnraum 
zu schließen und um einkommensschwächere 
Haushalte mit bezahlbarem Wohnraum zu ver-
sorgen, wollen wir den Bereich des sozialen, ge-
förderten Wohnungsbaus durch den Neubau 
von Sozialwohnungen ausweiten. Es sollen he-
terogene Wohnquartiere errichtet werden.

Bei städtischen Grundstücken streben wir im 
Einzelfall an, die Hälfte der Wohnungen mit ge-
förderter Miet- bzw. Eigenraumnutzung zu er-
richten (entspricht einer 50:50 Quote bei der 
Richtlinie zur sozialgerechten Bodennutzung, 
SoBoN). Damit fördern wir den sozialen Woh-
nungsbau und erweitern und erhalten einen 
städtischen Wohnungsbestand. Um möglichst 
bezahlbares Wohnen zu ermöglichen, setzen wir 
auf das Instrument des Erbbaurechts.

Bericht zum Wohnungsbau, Dialog mit Ak-
teuren bei der Wohnraumversorgung

Der Bericht zum Wohnungsbau wird regelmä-
ßig fortgeschrieben. Dabei werden wir Aussagen 
zur Entwicklung von Baulandflächen, zur Wohn-
raumversorgung und –bedarf sowie zur Situation 
des Wohnungsmarktes treffen. Wir berücksichti-
gen hierbei auch eine angemessene Planung und 
Umsetzung der Infrastruktur.

Entsprechend der Komplexität der Entwicklung 
von heterogenen Wohnquartieren wollen wir sie 
unter Berücksichtigung anderer Handlungsfel-
der wie z.B. Verkehr, Mobilität umsetzen.

Darüber hinaus wollen wir den Dialog mit un-
terschiedlichen Akteuren wie Vertretungen der 
Bau- und Immobilienwirtschaft, mit Genossen-
schaften, Eigentümer- und Mietervertretungen, 
Anwohnern und anderen Beteiligten fortsetzen. 
Der Bericht zum Wohnungsbau kann für die Ent-
wicklung von Zielen und Maßnahmen der kom-
munalen Wohnungspolitik herangezogen werden.
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15. BEZAHLBARER WOHNRAUM FÜR  
ALLE LEBENSPHASEN
Wir wollen ausreichend bezahlbaren und attrak-
tiven Wohnraum in Landsberg am Lech schaffen, 
insbesondere für Einheimische, für Familien, für 
junge Menschen, Senioren, Singles und Alleiner-
ziehende. Dies gilt insbesondere für die mittleren 
und unteren Einkommensschichten.

Die Schaffung von sozialen Wohnungen von 
Privaten wollen wir unterstützen. Wir sorgen für 
akzeptablen und adäquaten Wohnraum, der aus-
reichend vorhanden und auch für Jugendliche 
und junge Erwachsene ohne großes Einkommen 
verfügbar ist.

Wir wollen die Schaffung von selbstgenutztem 
Wohneigentum, besonders für Einheimische 
(„Landsberger Modell“), fördern. Dazu gehört ne-
ben einer vorausschauenden Liegenschaftspoli-
tik, die preiswerte und attraktive Grundstücke 
insbesondere für Einheimische bereitstellt, auch 
die Unterstützung von genossenschaftlichen 
Wohnbauprojekten für kostengünstiges Bauen.

16. FÖRDERUNG SELBSTGENUTZTEN  
WOHNUNGSEIGENTUMS



Die digitale Transformation der Stadt, der demo-
graphische Wandel der Gesellschaft und ein Be-
völkerungswachstum werden von ökonomischen 
Parametern begleitet und ergeben neue Wohn-
formen und Lebensmodelle: Generationsüber-
greifendes Zusammenleben, sozial gemischte 
Wohnquartiere und selbstbestimmtes Wohnen 
in jedem Alter sowie in vielfältigen Lebenssitu-
ationen.

 » Wir berücksichtigen die dafür notwendige 
Komplexität und Flexibilität bei den Planungs-
prozessen und bei der Realisierung von städ-
tischen Wohnbauprojekten, auch hinsichtlich 
der Vielfalt und Qualität der Wohnraumtypen.

 » Durch eine umfassende Beratung bei privaten 
Bauvorhaben und Genehmigungsverfahren 
helfen wir bei der Umsetzung situationsge-
rechter, individueller Lösungen, insbesondere 
beim Bauen im Bestand.

 » Der öffentliche und private Raum soll dabei 
die nachbarschaftliche Begegnung und Ge-
meinschaftsbildung stärken.

 » Wir unterstützen generationsübergreifende 
Modelle von gemeinsamen Wohnen auf ge-
nossenschaftlicher Basis.

 » Wir ermöglichen Mehrgenerationenwohnen 
und Gemeinschaftsgärten.

 » Wir fördern kleinere Wohneinheiten entspre-
chend der demographischen Struktur.

 » Wir verbessern die Öffentlichkeitsarbeit und 
Bürgerinformation für die städtische Wohn-
raumpolitik.

 » Modellvorhaben mit Vorbildfunktion können 
als konkrete Anschauungsprojekte auch mit 
ihrer Art der Nutzungen dienen.

 » Wir achten auf die Heterogenität und Vielfalt 
der Quartiere als Grundlage für eine lebendige 
und aktive Stadt.
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17. UNTERSTÜTZUNG NEUER WOHNFORMEN
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18. FLÄCHENSPARENDES UND
NACHHALTIGES BAUEN

Nachverdichtung mit Augenmaß

Die Nachverdichtung und die Erschließung neu-
er Baugebiete folgen dabei dem Grundsatz der 
Nachhaltigkeit mit Augenmaß, in Verbindung 
mit einer geeigneten kommunalpolitischen In-
formationsvermittlung.

Umweltorientiert Bauen

Im Rahmen der Planungshoheit unterstützen wir 
eine umweltorientierte Bauleitplanung bzgl. Mo-
bilitätsplanung, erneuerbarer Energieversorgung 
und Flächenmanagement, insbesondere in neuen 
Baugebieten und bei der Quartiersentwicklung, 
und setzen hierzu standort- und einzelfallbezogen 
verbindliche Standards fest. Dabei sind der Wandel 
und Umbau der Energie-Erzeugungs- und Versor-
gungsstrukturen zu berücksichtigen. Dies beinhal-
tet auch flächensparende Parkplatzplanung.

Kernstadt, Stadtteile und Dörfer im  
Gesamt-Blick

Eine sowohl gesamtstädtische wie auch spezi-
fizierte kernstadt- und dorfbezogene Planungs-
entwicklung stärkt das gesamte Stadtgebiet. Die 
Identität der Kernstadt wird dabei durch weitere 
wichtige Alleinstellungsmerkmale der Stadtteile 
und Dörfer ergänzt.

Wir wollen die Entwicklung von Wohnbau- und 
Förderung von Gewerbeflächen durch eine flä-
chensparende und nachhaltige Bauleitplanung 
erreichen. Dabei können insbesondere multi-
funktionale Bebauungs- bzw. Gebäudestruktu-
ren sich an die künftigen Herausforderungen wie 
die der digitalen Transformation in den Arbeits- 
und Lebenswelten oder der Umweltbedingungen 
(Lärm, Hitze, dezentrale Energiebereitstellung) 
adaptieren. Eine Stadt der „kurzen Wege“ mit 
entsprechender Nutzungsmischung unterstützt 
im Bereich der verkehrlichen Erfordernisse das 
Ziel einer flächen- und ressourcenschonenden 
Mobilität.

Nutzen, was bereits da ist

Dies bedeutet einen Vorrang der Innenentwick-
lung vor der Außenentwicklung, d.h. Schaffung 
von Wohnbau- und Gewerbeflächen durch Um-
strukturierungen, Nachverdichtung, Revitalisie-
rung von Brachflächen, Flächenrecycling, durch 
Schließen von Baulücken, Abrundung von Orts- 
und Stadtteilen und Aufstockung bei Baube-
stand. Insbesondere bei Gewerbeflächen setzen 
wir auf flächensparende Qualität statt Quantität.

Kinder und Jugendliche einbeziehen

 »  Wir beteiligen Kinder und Jugend-
liche in Planungsprozessen und 
beziehen somit frühzeitig die Er-
fordernisse von Kindern und Ju-
gendlichen beim öffentlichen 
Raum wie auch bei Gebäuden 
ein.

 »  Darüber hinaus werden 
ausreichend mulitfunktio-
nale, öffentliche Einrich-
tungen, Orte und Treff-
punkte geschaffen, die für 
Bildung, Wissensvermitt-
lung aber auch für Events 
und Veranstaltungen ge-
nutzt werden können.

 »  Wir erreichen damit eine 
stärkere Aktivierung der (künf-
tigen) Bürgergesellschaft für 
die Stadtentwicklung

Ortseingänge

Wir gestalten die Ortseingänge mit ho-
her Qualität  und achten auf gestaltvolle 
Ortsabrundungen.



In Landsberg sind circa 8 % der Bürgerschaft 
schwerbehindert und bis zu einem Fünftel ein-
geschränkt mobil. Barrierefreiheit im öffentli-
chen und privaten Raum ist eine Notwendigkeit 
für die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung. Bürger mit Behinderung ha-
ben nach der UN- Behindertenrechtskonvention 
das Recht auf gleichberechtigten Zugang zur 
physischen Umwelt sowie zu Information und 
Kommunikation.

Darüber hinaus kann ein verbessertes Angebot 
an barrierefreier Gestaltung des öffentlichen 
und privaten Raumes für die wachsende Zahl an 
älteren Menschen eine hohe Lebensqualität ge-
währleisten.

Barrierefreiheit im öffentlichen Raum

Wir wollen in partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit vor Ort den öffentlichen Raum der Stadt 
Landsberg am Lech verstärkt so gestalten, dass 

alle Bürgerinnen und Bürger die Erfordernisse 
wie Wohnen, Einkaufen, gesundheitliche Versor-
gung oder die Nutzung des öffentlichen Perso-
nennahverkehrs barrierefrei erfüllen und ohne 
große Einschränkungen am gesellschaftlichen 
Zusammenleben teilhaben können.

Erstellung eines Aktionsplans „Barrieresfreies 
Landsberg am Lech“

Um eine möglichst gute Barrierefreiheit lang-
fristig zu sichern und erfolgreich zu gestalten, 
erstellen wir – orientiert am „Leitfaden die bar-
rierefreie Gemeinde“ des Freistaats Bayern – zu-
sammen mit allen relevanten Akteuren einen 
Aktionsplan „Barrierefreies Landsberg am Lech“.
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19. BARRIEREFREIES LANDSBERG AM LECH



stärkerem Nutzungsdruck das Erscheinungs-
bild und das Stadtbild der Altstadt bewahren 
(Denkmal- und Ensembleschutz).

 » räumliche Barrieren im Zentrum und zwischen 
Altstadt und anderen Stadtteilen weiter abbau-
en, insbesondere für den Fußgänger- und Rad-
verkehr, wie zum Beispiel die Querungen über 
den Hauptplatz, für Fußgänger benutzungs-
freundlicher und Zugänge zu Geschäften und 
Einrichtungen barrierefrei gestalten.

 » das Angebot an Nutzungsvielfalt stärken und 
die Synergien von Handel, Dienstleistung, Tou-
rismus, Wohnen und Kultur in der Altstadt bes-
ser nutzen und gezielt aufeinander abstimmen.

 » auch in der Altstadt ein Angebot an sozialver-
träglichen, kommunalen Wohnungen schaffen.

 » den Immobilienbestand der Stadt Landsberg 
am Lech entsprechend der kommunalen Ver-
antwortung vorbildhaft pflegen und weiterent-
wickeln.

 » eine gute Nahversorgungsstruktur sichern und 
weiterverfolgen unter Berücksichtigung der 
altstadtspezifisch vielfältigen Angebote bei 
Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleistung.

Die Landsberger Altstadt ist ein gewachsener ur-
baner Mittelpunkt mit kleinteiliger Bebauungs-
struktur, einer malerischen Abfolge von Gassen 
und Plätzen und mit einzigartigen historischen 
Gebäuden. Als lebendiger Ort der Begegnung 
mit hoher Anziehungskraft für Handel, Dienst-
leistung, Kultur und Freizeit ist er nach wie vor 
Ausdruck der über Jahrhunderte gewachsenen 
Stadtkultur.

Dieses Erbe wollen wir auch im digitalen Zeit-
alter bewahren. Deshalb wollen wir …

 » unsere Altstadt mit einer offenen, attraktiven 
Ausstrahlung, mit dem historischen, denkmal-
geschützten Stadtkern und dem multifunktio-
nalen Zentrum erhalten.

 » insbesondere die zentrale, kreative Funktion 
als Markt- und Handelsplatz wahren. Men-
schen arbeiten und konsumieren dort, wo sie 
sich wohlfühlen. Deshalb wollen wir eine hohe 
Aufenthaltsqualität für Jung und Alt, für kul-
turelle Veranstaltungen, für Tourismus und 
Gastronomie, für öffentliche Einrichtungen 
und als Wohnort bieten.

 » auch bei Veränderungen bei gesellschaftlichen 
Kommunikations- und Verhaltensmustern und 
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20. LEBENDIGE ALTSTADT


